
G r o s s e r  G e m e i n d e r a t  

Sta dtparlament: GGR Vorlage Nr.  159 7.1

Alters- und Pflegeheim Neustadt:
Parkhaus und neue Gestaltung des Platzes
Zwischenbericht

Bericht und Antrag der Geschäftsprüfungskommission vom 11.  Juni  2001

Sehr gee hrte Frau Präsidentin

Sehr gee hrte Damen und Herre n

Im Namen der Geschäftsprüfungskommission de s Grossen Gemeinerates der Stadt Zug hier

der Beri cht zur Vorlage  159 7 (Bericht und Antrag de s Sta dtrates vom 8. Mai 2 001).

Zusammenfassung

Die  Geschäftsprüfungskommiss ion hätte angesichts  der bekannt ge worde nen P roble me

einen etwas a usführlicheren Bericht erwarte t, al s nur Informationen über den Bauverlauf

und lediglich die übliche finanzielle Berichterstattung da rin a ufzunehmen. Sie  beschloss

deshalb den Z wischenbericht an de n Sta dtrat  zurückzuweisen mit dem Auftra g,

wesentli che bauliche Änderungen /  Verbesserungen inkl . Kostenfolge darzulegen,

Kostenumlagerungen aufzuzeigen,

übe r Schäden an de n uml iegenden Gebäuden zu informieren

und die Koste n für  die Platzgesta ltung im Detail  offe nzule gen.

Die  GPK empfiehlt Ihnen in diesem Sinne die  Rück weisung de s Zwischenberichts.

Ausgangslage

Am 26. August  1993  bewi lligte der  Grosse Ge meinderat den Landerwerb und das Vorprojekt

für  das Altersheim Neustadt.  Am 1 3. De zembe r 199 4 folgte dann der Projekt ierungskre dit

für  das Altersheim und das P arkha us. Am 9. Septe mber 1997 wurde  der Baukredit für

Parkhaus und Platzgesta ltung sowie der  Beitrag a n den Bau des Alters- und Pfle geheims

gutgehei ssen.  Die GPK selbst  besprach zusätzlich noch die Unternehme rverträge und die

Honorare . Der Grosse Ge meinderat befasste s ich a nläss lich der Interpellat ion Calovic

„Ba ustopp ode r Panne be i den Planungsa rbeiten„ a m 29.  September 1998  letztmals  mit

dem Thema. Diese P roble me wurden in de r Bau- und Planungsk ommission besprochen,

spä ter informierte  sich diese auch noch übe r die  entstande nen Schäde n an den umliegenden

Gebäuden.
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Behandlung in der Kommission

Die  Vorlage wurde am 11 . Juni 200 1 von der GPK ohne ihren Präsidente n Ste fan Ulrich und

ohne Hans-Bea t Utt inger bera ten. Seite ns de r Sta dt anwesend waren Stadtra t Eusebius

Spe scha (Chef des SGU Departements), Beat Vil liger  (Fachstel le für Altersfragen) sowie

Sta dtprä sident Christoph Luchsinger in seiner Funktion als  Chef des Finanzdepa rteme nts.

Eintrete n auf den Zwischenbe richt  war unbestritten.

Diskussion

Sta dtrat  Spe scha erklä rte, dass sich das Bauprojekt in de r Endphase  befindet.  Selbst le tzte

Details wie Materialwahl, Fa rbgebung und Einrichtung sind nun e ntschieden. Der von der

Fachstel le für Altersfragen für die Be triebsaufnahme erste llte Plan wurde  vom Stiftungsrat

genehmigt, ma n ist  zeit lich im Ra hmen.  Bedingt durch das neue Spitalgesetz ist  die

definitive Ta rifge staltung noch pendent.

Von verschiedenen Kommissionsmitgliede rn wurde Unzufr iedenheit zum magere n Inhalt des

Berichts  laut . Die  beka nnten Probleme zu Be ginn mit dem Ba ustopp, de n Änderungen am

Projekt und den durch die Ba utätigkeit  verursachten Schäde n an benachbarten

Lie genschafte n seien da rin nur ne benbe i erwähnt.  Die Kommission inte ressierte sich

mindeste ns da für, welche finanzie llen Auswirkungen dies ha tte und ob Abstriche  oder

Umlagerungen erfolgten.

Grössere  Krit ik aus der  Kommission erfolgte  zur Platzgesta ltung durch ein Mitglied,  welches

in diese r Arbeitsgruppe  enga giert  war.  Ursprüngl ich hätte ein Quartierspielpla tz ge staltet

werden sollen. Erst seien al s Mitbenutzer die Kleinklassen weggefallen, die Musikschule

und auch die Heilpädagogische Sonderschule hätte n spä ter ihr Interesse angemeldet.

Mindeste ns se chsma l seien ma ssiv geänderte Pläne  vorgelege n. Je tzt sei die

Spielpla tzflä che stark reduziert und gegen den Aussenplatz zur Ca feter ia de s

Altersze ntrums situiert . Auch sei  unklar, wievie l vom ursprüngl ich für Spiel- und Sportgeräte

vorgesehenen Kredi t von Fr. 215‘0 00.— noch diese m Zwe ck zur Verfügung ste he.

Sta dtrat  Spe scha verte idigte den Bericht. Desse n Zwe ck se i – wie bi sher üblich – über den

finanzie llen Stand zu informieren. Die  grössere n Projektä nderungen unmittelba r nach dem

Baustopp wurden kommuniziert , die  Bau- und Planungskommiss ion sei je weils  über den

aktuelle n Sta nd informiert worden. Danach habe e s keine grössere n Änderungen me hr

gegegebe n. Für den Neustadtplatz wurde n die  Bedürfnisse mit der  Schule unter Beizug des

Qua rtiers def iniert, anschlie ssend sei ein Wettbe werb im Einladungsve rfahren erfolgt . Das

ausgewählte P rojek t wurde da nn in die dem GGR vorgele gte Baukre ditvorlage

aufgenommen. Bei der Platzge staltung sei da nn aber nicht a lles optimal ge laufe n. Die

Bedürfni sse hätten halbjährl ich gewechselt.  Mit der Aufhebung der Kleinklassen im

Neustadt fiel  ein Nutze r weg. Hinzu ka m die  HPS,  die frühe r keinen Bedarf  bekundete ,

dann die  Musikschule mit der  Idee  zu e inem Pavil lon. Jetzt  seie n die  verschiedenen

Interessen (Quartier, Altersheim,  Musikschule) zusammengefasst,  die aktue llen Bedürfnisse

berücksi chtigt. Es  herrsche dazu auch Konse ns zwische n den Bauherrschafte n (St iftung

Zugerische Al tersiedlungen und Stadt),  Schule und Grünplanung mit eingeschlossen.
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Zur Frage der  Schä den a n uml iegenden Bauten gibt  es k eine Zahle n zu den Kosten. Die

Verhandlungen mit den Versicherungen und de n Beteiligten laufen. Es ist somit nicht

angebracht, e insei tig Detail s zu nenne n. Zumal vor einer E inigung noch naturgemäss

verschie dene Meinungen bezüglich der Schade nshöhen be stehe n.

Ein Antrag auf Rückweisung e rfolgt mit  der Begründung, dass zu viele  Punk te, die in der

Kommission zu Disk ussionen führte n, im Zwischenbericht nicht enthalten sind. Verlangt wird

ein wese ntlich aussagek räftigerer  Beri cht.

Sei tens des Stadtrates wird entge gen gehalten, dass damit eine Praxi sände rung verbunden

sei . Der GGR selbst hätte de n „Zwische nbericht„ einge führt  und vor a llem eine finanzielle

Berichte rstattung gewünscht.  Die Aufträge zur Platzge staltung e rteil t als  Gene hmigungs-

behörde der Stadtrat. E ine Kreditsperre sei  nicht angemessen. Notwendige Änderungen und

Verbesse runge n seien in Kompetenz des Stadtrates  oder der Bauhe rrschaft. Einerseits

führten diese  nicht zwingend zu Mehrkosten,  ande rerse its würden mass ive Änderungen eine

Vorlage an da s Par lament bedingen. Im vorliegenden Fa ll wa ren die notwendigen

Projektä nderungen bek annte rmassen speziel l und schwierig.

Dem Rück weisungsantrag wurde  mit 4:1 zugest immt.

- Die  Aufträge für die Überarbeitung lauten wie folgt:

wesentli che bauliche Änderungen inkl. Koste nfolge begründe n

„Entwick lungsgeschichte „ der  Platzgestaltung darlegen

Nachweis  für/gegen Bedürfnis  eine s Qua rtierspielplatzes

Übe rsicht der  Bauschäde n

ev.  vorgenommene Kostenverschiebungen aufze igen

Antrag

Die  Geschäftsprüfungskommiss ion beantragt Ihnen

- auf die Vorla ge einzutreten

- den Zwischenbericht abe r entgegen dem Antra g des  Stadtrate s zurückzuweise n

Mit  der Rückweisung sol l der  Stadtrat beauftragt werden, Detail s zu den vorgängig

erwähnte n Punkten in die Neufassung de s Zwischenberichts e inzubringe n.

Zug, 14.  Juni  2001

Für die Geschäftsprüfungskommission de s

Grossen Gemeindera ts de r Sta dt Zug

Werner Golder, Vizepräsident


